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Änderung des öffentlich-rechtlichen Vertrages 

zwischen dem Landkreis Vorpommern-Greifswald und 

der Universitäts- und Hansestadt Greifswald über die 

Übertragung von Aufgaben eines Aufgabenträgers 

nach § 3 Absatz 4 ÖPNVG M-V 

 
Beschluss: 
 
1. Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald beauftragt den 
Oberbürgermeister auf der Grundlage des Angebots des Landkreises Vorpommern-Greifswald 
vom 10.12.2024 (Anlage 2) einen neuen öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen dem Landkreis 
Vorpommern-Greifswald und der Universitäts- und Hansestadt Greifswald über die Übertragung 
von Aufgaben eines Aufgabenträgers nach § 3 Absatz 4 ÖPNVG M-V zum 31.12.2025 auf 
Grundlage von § 3 Abs. 2 des 1. Änderungsvertrages vom 08.11.2018/ 07.12.2018, 
Bürgerschaftsbeschluss B688-26/18 vom 12.04.2018, abzuschließen. Voraussetzung ist ein 
Beschluss des Kreistages des Landkreises Vorpommern-Greifswald, der den Landrat 
ermächtigt, einen entsprechenden Vertrag abzuschließen. 
1Voraussetzung ist ein Beschluss des Kreistages (oder behelfsweise des 
Kreisausschusses) des Landkreises Vorpommern-Greifswald, der den Landrat ermächtigt, 
einen entsprechenden Vertrag abzuschließen. 
 
2. Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald beschließt die Kündigung des 
öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen dem Landkreis Vorpommern-Greifswald und der 
Universitäts- und Hansestadt Greifswald über die Übertragung von Aufgaben eines 
Aufgabenträgers nach § 3 Absatz 4 ÖPNVG M-V zum 31.12.2025 auf Grundlage von § 3 Abs. 2 
des 1. Änderungsvertrages vom 08.11.2018/ 07.12.2018, Bürgerschaftsbeschluss B688-26/18 
vom 12.04.2018, wenn bis zum 30.12.2024 die Voraussetzungen für einen neuen 
Vertragsabschluss nach Ziffer 1 nicht vorliegen. 
 
3. Sollte es zu einer Kündigung kommen, dann verfolgt die Universitäts- und Hansestadt 
Greifswald trotz Kündigung des vorgenannten Vertrages weiterhin die Zielstellung eines 
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quantitativ und qualitativ hochwertigen ÖPNV-Angebotes im Stadtgebiet und ist auch weiterhin 
daran interessiert, die Aufgaben eines Aufgabenträgers für den ÖPNV-Stadtverkehr im 
Stadtgebiet Greifswald gemäß ÖPNVG-M-V durchzuführen. Daher wird der Oberbürgermeister 
dazu ermächtigt, mit dem Landkreis Vorpommern-Greifswald 2025 einen etwaigen neuen 
öffentlich-rechtlichen Vertrag über die Übertragung von Aufgaben eines Aufgabenträgers nach 
§ 3 Absatz 4 ÖPNVG M-V mit Laufzeitbeginn ab 2026 zu verhandeln. 
 
14. Die anteiligen Ausgleichszahlungen nach §3 (3 b) aus dem Vertragsentwurf sollen 
vorbehaltlich des Haushaltsbeschlusses (BV-V/08/0043-15) an die Stadtwerke Greifswald 
GmbH übertragen werden. 
  
5. Der Liniennetzplan soll bereits vor der geplanten Erweiterung (BV—V/07/0582—02) 
konsolidiert werden, um notwendige Anpassungen (Vgl. Sitzung des Bau- und 
Klimaausschusses am 29.10. TOP 7) vorzunehmen und Einsparungspotenziale zu nutzen. 
  
6. Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald bittet den Kreistag des 
Landkreises Vorpommern-Greifswald (oder behelfsweise den Kreisausschuss) eine 
Entscheidung über die Vertragsverlängerung noch in diesem Kalenderjahr herbeizuführen. 
 
1 vom Einbringer übernommener Änderungsantrag von Herrn König 
 
Ergebnis: 
 

 Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

Punkt 1 24 11 0 

Punkt 2 20 14 1 

Punkt 3 24 12 0 

Punkt 4 24 11 1 

Punkt 5 18 12 6 

Punkt 6 26 10 0 

 
 

Anlage 1 1. Änderungsvertrag zum öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen dem 
Landkreis V-G und der UHGW über die Übertragung von Aufgaben eines 
Aufgabenträgers nach § 3 Absatz 4 ÖPNVG-MV auf die UHGW vom 
08./19.11.2013“ vom 08.11.2018 und 07.12.2018 öffentlich 

 
 
 

Anlage 2 2. Änderungsvertrag des öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen 
Landkreis V-G und der UHGW über die Übertragung von Aufgaben eines 
Aufgabenträgers nach § 3 Absatz 4 ÖPNVG M-V auf die UHGW vom 
08./19.11.2013 (Entwurfsstand des LK V-G vom 10.12.2024) öffentlich 

 
 
 

Anlage 3 Finanzielle Auswirkungen der Kündigung des ör Vertrages nichtöffentlich 

 
 
 

Anlage 4 Finanzielle Auswirkungen des Vertragsangebotes des LK V-G vom 
10.12.2024 nichtöffentlich 

 
 
 

 
 
 
 

Prof. Dr. Madeleine Tolani 
Präsidentin der Bürgerschaft 


